
Informationen zum Übertritt ans Gymnasium zum 
Schuljahr 2026/27 

 
 
Wenn Ihr Kind im neuen Schuljahr das Gymnasium besuchen soll, beachten Sie bitte die 
folgenden Kriterien (nach §125 ThürShulO Voraussetzungen für den Übertritt): 
 
Entweder: 

Ihr Kind hat im Zwischenzeugnis 2025/26 in Deutsch, Englisch und Mathematik 
jeweils mindestens die Note 2. 

Oder: 
 Ihr Kind erhält eine Empfehlung der Klassenkonferenz für den Wechsel ans 

Gymnasium (Diese kann formlos beim Klassenlehrer beantragt werden, dann bitte bis 
spätestens 13.01.2026 beim Klassenlehrer abgeben!) 

Oder: 
 Ihr Kind besteht die Aufnahmeprüfung am Gymnasium. 
 
Gerne können Sie sich auch an die Klassenlehrer für ein weiterführendes beratendes 
Gespräch wenden. Bitte vereinbaren Sie hierzu zeitnah einen Termin. 
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